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§ 2
Wahlberechtigung and Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt sind aüe'natürlichen Personen, 
die Mitglied der Landeslittndv.erkskamrner oder De
legierte der Kreisgesehäftsstellen sind.

(2) Wählbar ist, wer die deutsche Staatsangehörig
keit besitzt, Mitglied der Landeshandwerkskammer 
ist und auf dem Boden der Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik steht

(3) Auf Wahlberechtigung und Wählbarkeit fin
den die Vorschriften der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik Anwendung.

Wahlgefcäete and Wahlleiter
§ 3

Wahlleiter für den Bereich der Landeshand
werkskammer ist der Präsident der Landeshand- 
werkskammer. Er ist für die Durchführung der 
Wahlen verantwortlich. Unbeschadet dieser Verant
wortung kann er einen stellvertretenden Wahlleiter 
bestellen.

M
Wahlleiter für den Bereich der Kreisgeschäfts

stelle ist deren Leiter.
f 5

Dem Wahüieiter des Kammerbereiches ohliegen 
insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Anleitung und Kontrolle der Wahlleiter 
in den Kreisgeschäftsstellen,

2. die Anweisung für die Herstellung der Stimm
zettel und der Vordrucke für die Wahlproto
kolle, ,, ■

3. die Überprüfung der technischen Vorbereitun
gen,

4. die Ermittlung der Wahlergebnisse.

§ 6

Dem Wahlleiter für die Kreisgeschäftsstelle ob
liegen insbesondere folgende Aufgaben für dieWah- 
lerf im Bereich der Kreisgeschäftsstelle:

1. die termingemäße Einberufung der Berufs- 
gruppeiiversammlungen,

2. die Überprüfung der technischen Wahlvor
bereitungen in den Berufsgruppen,

3. die Anweisung und Kontrolle der Wahlvor
bereitungen in den Berufsgrup pen,

4. die Ermittlung der Wahlergebnisse in den Be- 
rufsgruppen,

5. die. Anfertigung von Wahlprotokollen.

Durchiiikriir'g der Wahlen
§ 7

(1) Die Wahlberechtigten sind mamdestens 14 Tage 
vorher schriftlich oder durch öffentliche Bekannt
machung unter Bekanntgabe der Tagesordnung ein- 
zuladen.

(2.) Die DurchShrung des Waidaktes ist einer 
WahTkommission zu übertragen, he aus drei Mit
gliedern besteht. Die WahTkommission übernimmt 
die Leitung der Wahl und nimmt die Vorschläge 
entgegen. Diese Vorschläge werden von der bis
herigen Leitung der Beruf sgruppe, Landesberufs
gruppe, dem Kreisvorstand und dem Kaartmervor-

stand gemacht und können von den Wahlberechtigten 
während der Versammlung durch Zuruf ergänzt 
werden. Die Wahlkommission stellt die Wählbarkeit
der vorgeschlagenen Kandidaten fest.

(3) Die Kandidaten haben sich ihren Wählern vor
zustellen. Die Wähler haben das Recht, den. Kandi
daten Fragen zu siellem und ihnen Aufträge zu 
geben.

(4) Die Wahl ist geheim und muß durch Stimm
zettel erfolgen. Auf Beschluß der Mehrheit der Ver
sammelten ist die Wahl öffentlich dnrthzuführen.

(5) Die Funktionäre und deren Stellvertreter sind 
in gesonderten Wahlgängen .zu wählen. Als gewählt 
gilt, wer die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen 
auf sich vereinigt; bei Stimmengleichheit entschei
det das Los.

(6) Beim Ausscheiden eines Gewählten rückt der 
bei der Wahl mit der nächsthöheren Stimmenzahl 
Verbliebene nach.

§ ß
Eie Gewählten bedürfen der schriftlichen Bestäti

gung des Präsidenten der Landeshandwerkskam
mer. Verstößt ein gewählter Funktionär gegen die 
antifaschistisch-demokratische Ordnung oder hat er 
sich schwere Verfehlungen, die das Handwerk in 
Mißkredit bringen, zuschulden kommen lassen, 
steht dem Präsidenten nach Anhören des Kaaimer- 
vorstandes jederzeit das Recht der Abberufung zu.

§ 9
Amtsdauer der Gewählten

(1) Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre.

(2) Tür aDe gewählten Handwerksfunktionäre 
kann die Vertrauensfrage gestellt werden.

S io
Einspruch gegen die duichgefuhrten Wahlen

(1) Gegen die durchgefüfarten Wahlen kann inner
halb von zwei Wochen beim Kammervorstand 
schriftlich Einspruch eingelegt werden.

(2) Der Einspruch ist mir zulässig, wenn er von 
Personen, die unmittelbar am Wahlakt beteiligt ge
wesen sind, eingelegt und begründet wird.

(3j Sobald der Einspruch ein Mitglied des Kam
mervorstandes betrifft, ist dieser beim Präsidenten 
einzulegen.

(4) Wird einem Einspruch stattgegeben, so ist in
nerhalb von vier Wochen eine Neuwahl anzuordnen.

(5) Ein Einspruch hemmt nicht die Durchführung 
der Gesamtwählen.

§ 11
Gewerkschaftsvertreter

(1) Die Kreisgesehäftsstellen der L'andeshand- 
werkskammer haben dem zuständigen Kreisvor.stän- 
den des FDGB bekanntzugeben, für welche Berufs
gruppen Gewerkschaftsvertreter zu benennen sind.

(2) Die Landeshandwerkskammer gibt dem Lan- 
desvarstand des FDGB davon Kenntnis, welche


